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Vorwort der Herausgeber

Das Studium der Volkswirtschaftslehre eröffnet im günstigen Fall die Möglich-
keit, in Kontakt mit wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Realitäten zu 
kommen, faszinierende Möglichkeiten ihrer theoretischen Interpretation ken-
nen zu lernen und – im Laufe der Zeit – einen dogmatischen Überblick über die 
Entwicklung dieser Wissenschaft zu gewinnen. Dies galt auf jeden Fall bis An-
fang der 1990er Jahre für die VWL-Studierenden an der Universität des Saarlan-
des, die sich den Vorlesungen und Seminaren von Olaf Sievert nicht entzogen. 
Die Versuchung sich zu entziehen, war für manche groß. Der Ruf des lang-
jährigen Vorsitzenden des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung war zwar herausragend, seine Veranstaltungen 
galten jedoch als anspruchsvoll, nicht zuletzt aufgrund seines ungewöhnlichen 
Vortragsstils. Man setzte sich selbst einem reißenden intellektuellen Fluss aus, 
in dessen Stromschnellen das kleine Boot aus Vorkenntnissen, die man aus dem 
Grundstudium mitgebracht hatte, an manchen Tagen innerhalb von Minuten 
zerschellte. An sich waren die Vorlesungen gut gegliedert, aber für den ungeüb-
ten Hörer war es kaum möglich, dem breiten Strom der Erkenntnis zu folgen 
und zusätzlich die vielen Seitenarme zu erkunden, die angeboten wurden, 
manchmal in Halbsätzen, manchmal in längeren Exkursen.

In „Wohlfahrtsökonomik“, „Regionalwirtschaft“, vor allem aber in „Kon-
junktur und Wachstum“ eröffnete der Hochschullehrer Olaf Sievert seinen Stu-
dierenden komplexe Perspektiven. Sehr schnell war klar, dass hier nur für die-
jenigen viel zu holen war, die bereit waren, eine große Menge Literatur zu lesen 
und gleichzeitig zu akzeptieren, dass die Feinheiten einer Vorlesung frühestens 
im zweiten Durchgang zu erkennen oder gar zu goutieren wären. Immerhin: 
Rhetorische Kabinettstückchen und den originellen Sievertschen Humor konn-
te man schon im ersten Durchgang genießen.

Eine Sievert-Vorlesung war kompliziert und anstrengend, aber man wurde 
für Aufmerksamkeit reich belohnt. Davon angetrieben, versuchte man – unter 
Umständen im Vorfeld von Prüfungen – Leser seiner Schriften zu werden. Dies 
erwies sich als noch komplizierter. Olaf Sieverts Veröffentlichungen waren weit 
verstreut, z. T. in schwer zugänglichen Publikationsorganen erschienen. Viele 
Passagen in Gutachten des Sachverständigenrates, der Deregulierungskommis-
sion oder des Kronberger Kreises stammten zweifellos von ihm. Nicht zuletzt 
der Sprachstil ließ dahingehend keinen Zweifel aufkommen. Hinzu kamen Vor-
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träge, die gelegentlich am Lehrstuhl als Fotokopie verfügbar waren, Beiträge in 
Sammelbänden, Essays in Tageszeitungen und so weiter. In einer Zeit, die sich 
an die eigentlich unfassbare Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Ausarbeitun-
gen via Internet bereits gewöhnt hat, sind die damaligen Beschaffungsprobleme 
kaum noch vorstellbar. Und doch war es so und ist für viele Schriften aus 
 Sieverts Feder heute noch so, ist doch ein großer Teil seiner Publikationen in der 
Vor-Internet-Zeit entstanden. 

Nostalgie ist kein hinreichender Grund, einem breiteren Leserkreis eine Aus-
wahl Sievertscher Schriften anzubieten. Der Grund ist vielmehr darin zu su-
chen, dass Olaf Sievert wie kaum ein anderer in der wirtschaftspolitischen 
 Beratung aktiver Ökonom die deutsche Wirtschaftspolitik seit Mitte der 60er 
Jahre geprägt hat – als Generalsekretär (1965–1966), Mitglied (1970–1985) und 
Vorsitzender (1976–1985) des Sachverständigenrates zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung, als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesministerium für Wirtschaft (und Energie) (seit 1988), als Mitglied 
der Deregulierungskommission (1988–1991), der Expertenkommission Woh-
nungspolitik der Bundesregierung (1992–1994) und des Kronberger Kreises 
(1988–2003) sowie als Präsident der Landeszentralbank von Sachsen und Thü-
ringen (1993–1998). Aber der Reihe nach.

Nach Verabschiedung des Sachverständigenratsgesetzes im Jahr 1963 und der 
Gründung des Sachverständigenrates durch Ernennung der fünf Gründungs-
mitglieder, Einrichtung der Geschäftsstelle beim Statistischen Bundesamt und 
Rekrutierung der Stabsmitarbeiter nahm der Sachverständigenrat im Jahr 1964 
seine Arbeit auf. Herbert Giersch war Gründungsmitglied des Rates und hielt, 
ohne Vorsitzender zu sein, die Zügel in der Hand. Olaf Sievert ist Giersch- 
Schüler. Geboren 1933 in Demmin (Pommern) schloss Sievert im Jahr 1957 sein 
Studium an der Universität Hamburg ab, beeinflusst nicht zuletzt von Karl 
Schiller. Im Jahr 1958 wechselte er als Wissenschaftlicher Assistent an die Uni-
versität des Saarlandes und promovierte im Jahr 1963 bei Herbert Giersch. 
 Dieser holte ihn kurz darauf als ersten Generalsekretär zum Rat. Und wer die 
Arbeitsweise des Rates kennt, der weiß, welchen Einfluss ein guter General-
sekretär auf die Jahres- und Sondergutachten hat. Olaf Sievert war zweifelsohne 
ein hervorragender Generalsekretär. 

Sievert blieb gleichwohl nur bis zum Jahresende 1966 Generalsekretär des 
Sachverständigenrates, wechselte für ein Jahr in die Planungsgruppe beim Mi-
nisterpräsidenten des Saarlandes und nahm von 1968 bis 1971 eine Professur für 
Volkswirtschaftslehre, insbesondere Regionalwirtschaft, an der Universität 
Dortmund wahr. In demselben Jahr wechselte er als Nachfolger von Herbert 
Giersch, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft an der Christian-Alb-
rechts-Universität Kiel geworden war, an die Universität des Saarlandes auf eine 
Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Regionalwirtschaft, verbun-



VIIVorwort der Herausgeber

den mit der Direktion des Instituts für empirische Wirtschaftsforschung. Der 
Universität des Saarlandes blieb er bis zum Jahr 1993 treu. 

Im Mai 1970 war Olaf Sievert bereits zum Nachfolger von Herbert Giersch 
im Sachverständigenrat ernannt worden. Er übernahm den Vorsitz im Jahr 1976 
und war das erste – und lange Zeit das einzige – Ratsmitglied, dem (fast) drei 
volle Amtszeiten, nämlich bis Februar 1985 gewährt wurden. In diesen Jahren 
prägte er die Gutachten des Sachverständigenrates maßgeblich. Der Rat übte zu 
Beginn seiner Tätigkeit noch ein, makroökonomische Probleme auf Keynesia-
nisch zu buchstabieren. Dies hat Sievert im dritten Beitrag in diesem Band, 
„Vom Keynesianismus zur Angebotspolitik“ aus dem Jahr 2003, zum 40. Jubi-
läum des Rates beschrieben. Nach dem Zusammenbruch des Währungssystems 
von Bretton Woods wendete sich der Rat ab den siebziger Jahren einem ange-
botspolitischen Konzept und jenem für eine monetaristische Geldpolitik zu. 
Olaf Sievert war maßgeblich an der Entwicklung dieser Konzepte beteiligt. 
Dies verdeutlichen nicht nur der Beitrag zum 40. Jubiläum des Rates und, zeit-
näher an seinem Ausscheiden, der Beitrag „Weise, Mahner und Propheten“ aus 
dem Jahr 1988. Vielmehr belegt dies der gesamte zweite Teil dieses Bandes mit 
seinen verschiedenen Beiträgen zur „Angebotsorientierte[n] Wirtschaftspolitik 
für Deutschland“, beginnend mit der Angebotspolitik als makroökonomisches 
Konzept, über Lohnpolitik und Deregulierung bis hin zur Finanz- und Steuer-
politik. Nach seinem Ausscheiden aus dem Sachverständigenrat im Jahr 1985 
arbeitete Sievert weiter im Sinne des angebotspolitischen Konzepts als Mitglied 
des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminister für Wirtschaft sowie in 
einer Vielzahl von Studien des Kronberger Kreises.

Mit Fragen der Währungspolitik hat sich Olaf Sievert kontinuierlich ausein-
andergesetzt. In seinem ersten Jahresgutachten sprach sich der Sachverständi-
genrat gegen feste Wechselkurse aus und trug somit zum Zusammenbruch von 
Bretton Woods im Jahr 1973 bei. Schon zu Beginn der achtziger Jahre, etwa mit 
dem Beitrag „Desillusionierung in der Währungspolitik“ aus dem Jahr 1983, 
setzte sich Sievert kritisch mit dem neuen System flexibler Wechselkurse aus-
einander und arbeitete die Vorzüge fester Wechselkurse in verschiedenen Bei-
trägen heraus. Er sah in Systemen fester Wechselkurse eine bessere Möglichkeit 
für die nationale Wirtschaftspolitik, insbesondere die Lohnpolitik, ihren Auf-
gaben nachzukommen. Aufwertungen könnten Anstrengungen der Lohnpoli-
tik zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit zur 
Beschäftigungssicherung zunichtemachen. Verschiedene Beiträge im dritten 
Teil dieses Bandes, „Außenwirtschaftliche Zwänge der Wirtschaftspolitik“ aus 
dem Jahr 1988, „Währungsunion und Beschäftigung“ aus dem Jahr 1997, vor 
allem aber „Wirtschaftspolitik im globalen Wettbewerb“ aus dem Jahr 1996, 
zeigen die Entwicklung dieses Gedankens auf.

Dies mündete zum einen in der sogenannten Siebert-Sievert-Kontroverse, 
wie Heinz-Peter Spahn die unterschiedlichen Einschätzungen zur Verantwor-
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tung der Lohnpolitik von einem ehemaligen und einem damals aktuellen Mit-
glied des Sachverständigenrates in seinem Aufsatz „Wechselkurs, Lohn und 
Beschäftigung“ im Wirtschaftsdienst (Bd.  77, 1997) bezeichnete. Zum anderen 
wurde Olaf Sievert zu einem der vehementesten Verfechter der Europäischen 
Währungsunion (EWU), die mit „Geld, das man nicht selbst herstellen kann“ 
(1993) die nationale Wirtschafts- und Finanzpolitik disziplinieren könne. Sie-
vert betonte vor allem diese ordnungspolitischen Vorzüge und ordnete sie als 
die eigentlich bedeutsamen Gründe ein, die für die EWU sprechen. Er betont 
diese Vorzüge bis heute und nahm in der Krise der Währungsunion nach länge-
rer Pause seine publizistische Tätigkeit in Blogbeiträgen wieder auf, die hier 
wieder abgedruckt sind. Mit diesen Beiträgen verdeutlicht er, inwiefern die bis-
herige Rettungspolitik richtig gewesen ist, und weist die Kritik an dieser Politik 
und an der Europäischen Zentralbank (EZB) weitgehend zurück. 

Von 1993 bis 1998 war Olaf Sievert Präsident der Landeszentralbank von 
Sachsen und Thüringen und damit an den Vorbereitungen zur EWU als Ent-
scheidungsträger beteiligt. Im Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank ver-
trat er seine ordnungspolitischen Vorstellungen zur EWU vehement. Dies zeigt 
nicht zuletzt sein Brief vom 23. März 1998 an die Mitglieder des Zentralbank-
rats, der zu dieser Zeit seine Empfehlungen für den Start der EWU vorlegte und 
zu der Frage Stellung nahm, mit welcher Ländergruppe diese starten sollte, 
 insbesondere ob Belgien und Italien, die beide das Schuldenstandskriterium des 
Vertrags von Maastricht nicht erfüllten, dabei sein sollten oder nicht. Olaf 
 Sievert äußerte sich in diesem Schreiben kritisch und ordnete das Ergebnis der 
stabilitätspolitischen Konvergenz im Hinblick auf das Kriterium der Vermei-
dung eines übermäßigen Defizits im Staatshaushalt als unbefriedigend ein. Es 
wird deutlich, dass er sich mit einer gehörigen Portion Skepsis hinsichtlich des 
Konsolidierungserfolgs der Mitgliedstaaten hinter die Entscheidung der Deut-
schen Bundesbank stellen konnte, die EWU mit elf Staaten beginnen zu lassen. 
Zudem distanzierte er sich von der Behauptung, dass die Währungsunion eine 
nicht mehr kündbare Solidargemeinschaft sei. Dabei stößt er sich nicht an der 
Unkündbarkeit, sondern an der Idee der Solidargemeinschaft. Die gemein-
schaftliche Geldpolitik werde durch die EZB und damit durch eine im Prinzip 
unpolitische Instanz geleitet – und darauf komme es an. Keineswegs entstehe 
durch die EWU zwingend eine Transferunion, vielmehr stärke sie die Selbst-
verantwortung der nationalen Wirtschafts-, Finanz-, Arbeitsmarkt- und So-
zialpolitik. Trotz aller Zuversicht hinsichtlich des Erfolgs der EWU zeigt diese 
Episode auf, mit welcher Weitsicht Sievert einschätzte, auf was es für diesen 
Erfolg ankommt.

All dies bildet den Hintergrund dieses Bandes. Es geht also um eine Auswahl 
von Veröffentlichungen eines der einflussreichsten Ökonomen der Bundesrepu-
blik Deutschland. Es geht um die Würdigung eines ökonomischen Generalis-
ten, dessen Beiträge nicht in die heutige Volkswirtschaftslehre passen, weil sie 
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Vieles aufweisen, was in einer „Publish or perish“-Welt nicht zählt. Es geht 
nicht um die modelltheoretisch traktierte Einzelfrage, es geht ums große Gan-
ze, wobei, man lasse sich nicht täuschen, eine modelltheoretische Fundierung 
regelmäßig vorhanden ist. Mathematische Formeln sind selten zu finden. Die 
Exposition steht eher in der Tradition britischer Klassiker, mit stilistisch luzi-
den Formulierungen, die die Komplexität der Sachverhalte plötzlich durch-
schaubar machen. Die FAZ bezeichnete Sievert einst als „geistigen Schwer-
arbeiter, der sich mithilfe eines großen Bohrers durch hartes Gestein frisst“. 
Diese Metapher ist nicht ganz passend. Denn es geht in Sieverts Beiträgen nie 
nur um die Tiefenbohrung, die Durchdringung eines einzelnen Problems. Es 
geht eher um das Malen eines Landschaftsbildes mit vielen aufschlussreichen 
Details, mit überraschenden Perspektiven und weitem Horizont. Und niemals 
wird ein Maulwurfshügel eine Chance erhalten, in einem Sievert-Bild eine 
Hauptrolle als Gebirge zu spielen. Wie dem auch sei: Lesenswert sind die 
 Sievertschen Einsichten bis heute allemal.

Der Inhalt dieses Bandes ist zuvor nur kursorisch, in Verbindung mit den 
Zeitläuften der Wirtschaftspolitik angesprochen. Dies macht eine systemati-
schere Betrachtung erforderlich. Wir haben das Buch in vier Blöcke gegliedert. 

Der erste Block präsentiert Betrachtungen eines Ökonomen in der Rolle als 
Berater von Politik und Gesellschaft. Der Beitrag „Die wirtschaftspolitische 
Beratung in der Bundesrepublik Deutschland“, erschienen 1968, liefert eine 
fundierte Reflexion der Möglichkeiten und Grenzen wirtschaftspolitischer Be-
ratung unter besonderer Beachtung der Rolle des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wenngleich Sievert im 
Jahr 1968 noch nicht klar gewesen sein kann, wie sehr die Arbeit im Rat ihn 
prägen würde – und wie sehr er wiederum die Arbeit des Rates prägen würde –, 
so spürt man doch die starke Identifikation des ersten Generalsekretärs mit die-
ser Institution, und man findet feine Begründungen für bestimmte Ausgestal-
tungen der Jahresgutachten, die zum Teil bis heute Gültigkeit beanspruchen 
dürfen. „Weise, Mahner und Propheten“, erschienen im Jahr 1988, bietet einen 
sehr persönlichen Rückblick auf die Arbeit in den ersten 25 Jahren des Rates. 
„Es sind die einfachen Wahrheiten, die zählen“, so lautet eine zentrale Erkennt-
nis. Man darf ergänzen: „…, die auch heute noch zählen!“. Diesem kurzen Bei-
trag verwandt, aber enger in der Themenstellung ist schließlich der Vortrag 
„Vom Keynesianismus zur Angebotspolitik“ aus dem Jahr 2003. Er ist eine erst-
klassige Quelle für alle, die an der bundesdeutschen Debatte zur Durchsetzung 
der Angebotspolitik interessiert sind. Typisch ist, dass Sievert sich hier trotz des 
Anlasses „40 Jahre Sachverständigenrat“ nicht auf den Rückblick beschränkt. 
Stets bereit, die eigenen Positionen immer neu zu hinterfragen, erklärt Sievert 
z. B. die „produktivitätsorientierte Lohnpolitik“ für obsolet. 

Der zweite Block belegt Sieverts Arbeit an der Grundlegung und Facettie-
rung der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Ausgehend von der Erkennt-
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nis, dass das keynesianische Paradigma bei dauerhaftem Einsatz schädlich wirkt 
und seine eigenen Wirkungsgrundlagen zerstört, arbeitete Sievert seit Mitte der 
siebziger Jahre kontinuierlich an der Ausformulierung einer wirtschaftspoli-
tischen Strategie, die sich ab Anfang der achtziger Jahre international und in 
Deutschland immer stärker durchsetzte. Beginnend in zwei denkwürdigen Ka-
piteln in Jahresgutachten des Sachverständigenrates 1975/76 (Kapitel  3: „Krise 
der Marktwirtschaft?“) und 1976/77 (Kapitel  3: „Konsolidierung und wachs-
tumspolitische Vorsorge“) wurde – zumeist in der Auseinandersetzung mit der 
konkreten Situation – durchbuchstabiert, was Angebotsorientierung bedeuten 
solle. Klare Zuweisungen von Kompetenzen und Verantwortungen an die Ak-
teure der Geld-, Lohn- und Finanzpolitik bildeten die Basis. Aus Platzgründen 
und weil die Jahresgutachten auf der Homepage des Sachverständigenrates all-
gemein zugänglich sind, haben wir – nicht ohne Bedauern – auf die Aufnahme 
dieser beiden Schriften hier verzichtet. Dies gilt mit gleicher Begründung und 
gleichem Bedauern auch für das Kapitel „Wirtschaftspolitik für 1985 und da-
nach“ aus dem Jahresgutachten 1984/85, das über weite Strecken als „Vermächt-
nis“ des scheidenden Ratsvorsitzenden Sievert zu lesen ist. 

Es ist bemerkenswert, dass Sievert in der stark ideologisch geprägten Ausein-
andersetzung der siebziger und achtziger Jahre bereits früh auf die Möglichkeit 
von Koordinierungsversagen hinwies und damit auf die Tatsache, dass eine 
grundsätzliche Ablehnung keynesianischer Politik falsch sei. Dies wird vor al-
lem im zusammenfassenden Artikel von 1979 „Die Steuerbarkeit der Konjunk-
tur durch den Staat“ deutlich, der daneben eine Abrechnung mit dem ausge-
prägten, vom Keynesianismus begünstigten Machbarkeitsglauben in der wirt-
schaftspolitischen Diskussion der sechziger und siebziger Jahre bietet. 

Dem Beitrag „Angebotsorientierte versus nachfrageorientierte Wirtschafts-
politik“ aus dem Jahr 1984 ist anzumerken, wie oft und wie hart Sievert in den 
Jahren zuvor für die Angebotsorientierung gestritten hat. Die Formulierungen 
sind – im Vergleich zu 1979  – klarer, pointierter, gelegentlich schärfer. Sievert 
kennt die Argumente der Nachfragepolitiker so gut, dass er sich „in ihre Schu-
he“ zu stellen getraut und ihren Werkzeugkasten präsentiert, mit dem Ergebnis, 
alle Werkzeuge seien zuletzt erfolglos eingesetzt worden. Keynessche Probleme 
seien eben nicht immer keynesianisch zu beantworten. Diese Sentenz und ihre 
Begründung im letzten Absatz des Beitrags dürfen übrigens gut 40 Jahre später 
wieder hohe Aktualität beanspruchen. 

In vielen zeitgebundenen Schriften Sieverts ist die analytische Tiefe seiner 
Argumentation eher zu ahnen. Sie zeigt sich ganz offen dort, wo er theoretische 
Fundamente seiner angebotspolitischen Positionen erläutert oder neu entwi-
ckelt. Ein gutes Beispiel dafür gibt der Beitrag „Lohnpolitik, Faktorsubstitu-
tion und Beschäftigung“ aus dem Jahr 1988. Warum Sievert der Lohnpolitik 
eine (noch) höhere Bedeutung einräumt als viele Neoklassiker dies tun, erläu-
tert er hier unter Rückgriff auf die österreichische Kapitaltheorie. Wer wie 
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 Sievert die neoklassische Kapitaltheorie für zu schlicht und Sraffa für zu wenig 
zugänglich hält, der findet hier eine überzeugende Alternative. Das ist eine 
kaum zu überschätzende Leistung angesichts des Niveaus der kapitaltheoreti-
schen Diskussionen der vergangenen Jahrzehnte. Denn anders als Sievert haben 
die meisten Volkswirte nach der Cambridge-Kontroverse ja peinlich berührt 
den Blick von der Kapitaltheorie abgewendet. 

Ein weiteres Beispiel für herausragende theoretische Fundierung liefert das 
erste Kapitel des Gutachtens der Deregulierungskommission. Es darf als weg-
weisend gelten. Wo wäre vorher oder nachher prägnanter und grundlegender 
über Maßstäbe für die Angemessenheit von Regulierung geschrieben worden? 
In einem faszinierenden Text werden altbekannte (externe Effekte, Markt-
macht, ruinöse Konkurrenz) und damals neuere (unvollkommene Information, 
opportunistisches Verhalten) Ursachen für Marktversagen beschrieben, um ei-
nen Maßstab für sinnvolle (De-)Regulierungen des Marktgeschehens zu bilden. 
Selten ist die theoretische Wohlfahrtsökonomik näher an der wirtschaftspoliti-
schen Praxis zu finden.

Ein drittes Beispiel bietet der Beitrag „Steuern und Investitionen – Für ein 
investitionsfreundliches Steuersystem“ aus dem Jahr 1989. Wieder handelt es 
sich um ein erstes, grundlegendes Kapitel – diesmal des zweibändigen Werkes 
„Steuern und Investitionen“. Passend zur zentralen Rolle, die der Angebotsöko-
nom Sievert den Investitionen im gesamtwirtschaftlichen Geschehen zuweist, 
wird hier für ein Regime der Besteuerung von (Konsum-)Ausgaben plädiert, 
das Sparen und Investieren gegenüber dem Konsum nicht benachteiligt und in-
soweit – als Minimalforderung – „investitionsneutral“ ist. 

Der dritte Block belegt die Entwicklung der Sievertschen Positionen in der 
währungspolitischen Diskussion. Diese Diskussion wurde Ende der sechziger 
Jahre mit Vehemenz an der Universität des Saarlandes geführt. Protagonisten 
waren vor allem Egon Sohmen und Sieverts Lehrer Herbert Giersch auf der ei-
nen Seite, die für flexible Wechselkurse stritten, und Wolfgang Stützel auf der 
anderen Seite, der die festen Kurse verteidigte. Am Anfang steht bei Sievert die 
Forderung nach einer endgültigen Abkehr vom Bretton Woods-Regime und 
nach einer Entwicklung hin zu flexiblen Wechselkursen. Sie ist im Jahresgut-
achten 1971/72, (Kapitel  3, Abschnitt III. „Für eine neue Grundlage: Forderun-
gen an die Währungspolitik“) niedergelegt. Ein Jahrzehnt später korrigiert 
 Sievert seine Position, vor allem aufgrund seiner Enttäuschung über das Aus-
bleiben der erhofften (Trend-)Stabilität bei flexiblen Kursen. Bereits der Titel 
seines 1981 gehaltenen und 1983 veröffentlichten Vortrags „Desillusionierung 
in der Währungspolitik“ weist die Richtung. In der Folge wird Sievert zu einem 
wichtigen Befürworter der EWU. Dies wird zu einem dominierenden Thema 
seiner Publikationen in den neunziger Jahren. Die großen ordnungspolitischen 
Li nien, die mit der Entscheidung für den Euro gezogen worden sind, sind selten 
klarer und überzeugender formuliert worden als in „Geld, das man nicht selbst 
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herstellen kann“ (1993). Sievert behielt nicht in allem Recht. Gleichwohl beweg-
te sich sein ordnungspolitisches Plädoyer für das Projekt Währungsunion auf 
einem Niveau, das viele andere Diskussionsteilnehmer nicht erreichten. Einen 
besonderen Fokus legt Sievert auf die veränderten Regeln, die in der Währungs-
union für das Wechselspiel zwischen Lohnpolitik und Geld- und Währungs-
politik gelten. Dieser Aspekt wird besonders vertieft in „Währungsunion und 
Beschäftigung“, einem Vortrag aus dem Jahr 1997, der zumindest denen, die sich 
an die neuen Regeln anpassen, „mehr Beschäftigung“ verheißt. 

Die europäische Gemeinschaftswährung wird von Sievert allgemeiner als 
stabilisierendes Element in einer globalisierten Wirtschaft begrüßt, deren be-
sondere wirtschaftspolitische Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft 
er immer wieder analysiert hat. Zwei Beiträge zu diesem Thema finden sich im 
dritten Block. Im Vortrag „Außenwirtschaftliche Zwänge der Wirtschaftspoli-
tik“ aus dem Jahr 1988 legt Sievert dar, wie stark die Handlungsfreiheit von 
Geldpolitik, Finanzpolitik, Steuerpolitik und Lohnpolitik in einer kleinen of-
fenen Volkswirtschaft durch international freie Güter- und Kapitalmärkte ein-
geschränkt werden kann. Dass die internationalen Zwänge oft heilsame Zwänge 
sind, versteht sich fast von selbst. Dass die Zwänge aber eben durchaus schäd-
liche Folgen haben können, z. B. wenn sie von einer kurzsichtigen US-Politik 
oder von desorientierten Kapitalmärkten ausgehen, wird ebenso herausgearbei-
tet. Im Jahr 1996 – der Eiserne Vorhang ist inzwischen Geschichte – geht Sievert 
das Thema erneut und im Tenor grundsätzlicher an. Im Ergebnis diagnostiziert 
er einen geringeren Spielraum für diskretionäre Politik, gleichzeitig in einigen 
ausgewählten Feldern den Bedarf an Harmonisierung und ganz allgemein eine 
Stärkung der Position des Individuums gegenüber dem Kollektiv.

Wie wichtig die Europäische Währungsunion für Sievert war und ist, wird 
daran deutlich, dass nur damit verbundene Fragen ihn in jüngerer Zeit zu öf-
fentlichen Stellungnahmen bewegt haben. So tritt er im FAZ-Beitrag „Neuen 
Schuldenargumenten kein Ohr leihen“ aus dem Jahr 2010 der Vorstellung ent-
gegen, die Währungsunion sei ohne eine gemeinsame europäische Finanzpoli-
tik nicht funktionsfähig, sowie der These, eine höhere Staatsverschuldung sei in 
manchen Ländern nötig, damit andere Länder ihre Leistungsbilanzdefizite ab-
bauen könnten. In den Folgejahren erscheinen im Blog „Wirtschaftliche Frei-
heit“ mehrere Beiträge, in denen Olaf Sievert die Fortschritte in der Krisen-
bekämpfung kommentiert, nicht selten gegen den Mainstream: Die Apokalypse 
fällt aus. Schon früh zeigt sich Sievert überzeugt, dass der Euro überleben wird 
und dass diese erste Krise auch die erste erfolgreich bestandene Bewährungs-
probe sein dürfte. Einige dieser Argumente greift er zudem in einem ausführ-
lichen Interview in den „Perspektiven der Wirtschaftspolitik“ – einer Zeit-
schrift des Vereins für Socialpolitik – auf. Das Interview wurde Ende des Jahres 
2015 unter dem Titel „Der Umgang mit Griechenland war angemessen und ge-
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wiss keine Einladung zu weiteren Sünden“ veröffentlicht. Im zweiten Teil mün-
det es in eine allgemeine Diskussion zur wirtschaftspolitischen Beratung.

Last, but not least waren Sievert die Probleme der deutschen Einheit wichtig, 
was sich in den Beiträgen niederschlägt, die im vierten Block versammelt sind. 
Sein Interesse als Wissenschaftler an einer Ausnahmesituation in Verbindung 
mit einem nicht zuletzt landsmannschaftlich bedingten emotionalen Engage-
ment bezüglich des Fortgangs der Dinge im Osten Deutschlands zeigt sich sehr 
deutlich in den Vorträgen „Faszinierende Chancen, bedrückende Schwierigkei-
ten – Zu den wirtschaftlichen Herausforderungen der Einigung Deutschlands“ 
aus dem Jahr 1990 und „Probleme des Übergangs von einer sozialistischen zur 
marktwirtschaftlichen Ordnung: Die Eigentumsfrage“ aus dem Jahr 1992. 
 Sievert nähert sich den Fragen wie üblich auf ordnungspolitischer Ebene. Do-
minierend sieht er den Zugewinn an Freiheit, den die Menschen im Osten sich 
erstritten haben. Die seinerzeit vorherrschende Diskussion um die „Kosten der 
Einheit“ erscheint ihm demgegenüber als kleinmütig und die intellektuelle Kri-
tik am vermeintlichen Konsumismus der Ostdeutschen als oberflächlich. Prag-
matisch sieht er hingegen die Fragen der Eigentumsordnung, insbesondere die 
Bedeutung des Restitutionsprinzips.

Im Beitrag „Regionale Wirtschaftsförderung und die Transformation in den 
neuen Bundesländern“ aus dem Jahr 1995 zieht Sievert eine vorläufige Bilanz 
zur wirtschaftlichen Einheit und begründet daraus den Bedarf und die Zweck-
mäßigkeit an weiterer Wirtschaftsförderung in den neuen Ländern. Bei der Be-
antwortung der Fragen „Warum, welche, wieviel und wie lange Wirtschaftsför-
derung?“ zeigt sich einmal mehr die Breite seiner Farbpalette. Der Regional-
ökonom mit seiner Skepsis gegenüber streng neoklassischen Vorstellungen zu 
„passiver Sanierung“ ist am Werk, gemeinsam mit dem Allokationstheoretiker, 
der die Wirkungsmechanismen unterschiedlicher Förderansätze und ihre Risi-
ken für die Effizienz skizziert, bis hin zum Ordnungstheoretiker, der die syste-
mischen Auswirkungen verschiedener Förderphilosophien zeigt. Man kann 
heute noch darüber staunen, dass ein Bild, das so unterschiedliche Stile enthält, 
am Ende schlüssig wird und dass es Sievert gelingt, auf Basis dieser argumenta-
tiven Vielfalt einen eindeutigen Rat für das konkrete wirtschaftspolitische Vor-
gehen zu geben. 

Die klaren Positionen, die Olaf Sievert im Laufe der Jahrzehnte zu den unter-
schiedlichsten Fragen bezogen hat, reizen natürlich zur Rückbetrachtung. Die-
ser Versuchung geben wir im Rahmen eines Interviews nach, das wir schon vor 
dem im Jahr 2015 in den „Perspektiven der Wirtschaftspolitik“ erschienenen 
Gespräch mit Olaf Sievert geführt haben. Holzschnittartig geht er in diesem, 
den Band abschließenden Interview auf die wirtschaftspolitische Beratung, die 
theoretische Fundierung seines Denkens und die EWU ein, umfasst also somit 
wesentliche Teile dieses Bandes. 
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Wir hoffen, dass die mit diesem Band nun leichter zugänglichen Beiträge 
 Sieverts zum einen die Wirtschaftspolitik Deutschlands in ihren großen Linien 
erkennbar und begreifbarer machen. Zum anderen erhoffen wir uns, dass die 
Lektüre zeigt, warum Deutschland wirtschaftlich dort steht, wo es steht, und 
dass sie die dem Sievertschen Denken zugrunde liegenden ordnungspolitischen 
Prinzipien in aktuellen Diskussionen in Erinnerung ruft.

Freiburg, im Mai 2021 Lars P. Feld
Christian Molitor
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I. Der politische Ökonom als Berater





Die wirtschaftspolitische Beratung 
in der Bundesrepublik Deutschland*

Vorbemerkungen

Es wird vorgeschlagen, davon auszugehen, dass es einen Bedarf an wirtschafts
politischen Beratern oder Beratungsgremien gibt,
(1)  weil die politischen Instanzen für möglich halten, dass, gelegentlich, der 

grö ßere Sachverstand außerhalb ihrer selbst und ihrer Apparate zu finden 
ist;

(2)  weil die politischen Instanzen den Wunsch haben, für die Begründung ihres 
Tuns oder Unterlassens die höhere Glaubwürdigkeit in Anspruch zu neh
men, welche die Öffentlichkeit Analysen beimisst, die sie für wissenschaft
lich und daher interessefrei hält;

(3)  weil die Öffentlichkeit von den politischen Instanzen verlangt, dass diese 
ihre Entscheidungen mit solchen Analysen konfrontiert;

(4)  weil große Gruppen der Gesellschaft von den politischen Instanzen verlan
gen, dass diese ihre Entscheidungen auf Analysen von Gremien stützen, in 
denen sie vertreten sind.

Diese vier Gründe bedingen selbstverständlich zum Teil unterschiedliche For
men der Beratung. 

Besonders dringend erscheint meist der Bedarf an wirtschaftspolitischer Be
ratung im Bereich der Stabilisierungspolitik (Politik zur Wahrung eines hohen 
Beschäftigungsstandes sowie eines stabilen Geldwertes), 
–  weil Konflikte zwischen wirtschaftspolitischen Zielen seit längerem über

wiegend zu Lasten des Stabilitätsziels entschieden worden sind, sodass sich 
die Stabilisierungsaufgabe als das ungelöste Hauptproblem der Wirtschafts
politik darstellt; 

–  weil, die Erfahrung lehrt, dass solche Zielkonflikte mit den hoheitlichen Mit
teln des Staates allein nicht gelöst werden können, sondern dass es der frei
willigen Mitwirkung der großen Gruppen, die wirtschaftliche Macht haben, 

* Erschienen in: Hans K. Schneider (Hrsg.), Grundsatzprobleme wirtschaftspolitischer Be-
ratung, Schriften des Vereins für Socialpolitik, N. F., Band  49, Berlin 1968, S.  27–67.
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bedarf; daher ist die Rolle eines Gremiums zu besetzen, das entweder als neu
trale (Schiedsrichter)Instanz durch sein die Diskussion versachlichendes 
Wort zu einer nichtinstitutionalisierten Abstimmung der Gruppen und des 
Staates auf stabilitätskonformes Verhalten beiträgt, oder das als Clearing
instanz im intermediären Raum zwischen Staat und Privaten einen Teil des 
Interessenkampfes in sich selbst austrägt.

In der Bundesrepublik stehen ganz oder teilweise im Dienste von Beratungsauf
gaben im Bereich der Stabilisierungspolitik
–  wissenschaftliche Beiräte bei Bundesministerien durch die Erstellung von 

Gutachten, meist zu Grundsatzproblemen der Wirtschaftspolitik, auch der 
Stabilisierungspolitik;

–  der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent
wicklung;

–  die wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute, die sich mit Konjunk
turforschung befassen, zusammengefasst in der Arbeitsgemeinschaft deut
scher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute, durch – meist infor
melle – Beratung der Regierung vor allem in Fragen der Konjunkturdiagnose 
und vorausschau sowie der Steuervorausschätzung.

Nur hinsichtlich der Tätigkeit des Sachverständigenrats darf der Berichterstat
ter sich für urteilsfähig halten; ausschließlich sie wird daher die Erfahrungs
grundlage der folgenden Erörterungen sein1.

I. Institutionalisierung der Beratung

Der Sachverständigenrat, aufgrund eines Gesetzes vom 14.8.19632 erstmals be
rufen im Frühjahr 1964, ist kein Gremium wirtschaftspolitischer Beratung im 
engeren Sinne. Das Gesetz hat über die wirtschaftspolitisch verantwortlichen 
Instanzen hinaus die gesamte Öffentlichkeit zum Adressaten und damit gleich
sam zum Auftraggeber der gutachtliehen Tätigkeit des Sachverständigenrats 
gemacht. Fast alle wichtigen Einzelvorschriften, die die Institutionalisierung 
der Gutachtertätigkeit betreffen, erscheinen durch diese Grundentscheidung 
(mit) bedingt:
–  Der Inhalt des Gutachterauftrags, d. h. der Gegenstand der geforderten Dia

gnosen sowie die Maßstäbe für wirtschaftspolitische Urteile, ist konkret und 
unveränderlich festgelegt.

1 Der Verfasser war bis zum Jahresende 1966 Generalsekretär des Sachverständigenrates.
2 Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirt

schaftlichen Entwicklung vom 14. August 1963 (BGBl. I, S.  365), geändert durch Gesetz vom 
8. November 1966 (BGBl. I, S.  633), im folgenden abgekürzt SRG.
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–  Neben einem jährlichen Pflichtgutachten sowie Sondergutachten nach dem 
zeitlichen Ermessen des Rates sind zwar Gutachten auf Anforderung der 
Bundesregierung vorgesehen, doch auch der Inhalt solcher Anforderungen 
steht nicht im Ermessen der Bundesregierung, sondern muss sich im Rahmen 
des konkreten Gutachterauftrages des Gesetzes halten.

–  Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass der Sachverständigenrat in seiner 
Tätigkeit unabhängig ist.

–  Seine Unabhängigkeit wird durch eine Reihe von Inkompatibilitätsvorschrif
ten für seine Mitglieder zusätzlich gesichert.

–  Die gesamte Tätigkeit des Sachverständigenrates soll sich in der Öffentlich
keit vollziehen: Außer gutachterlicher Tätigkeit ist keine Tätigkeit vorge
sehen, und alle Gutachten, auch Gutachten, die auf Anforderung der Bundes
regierung erstattet werden, müssen veröffentlicht werden.

Mit dieser Institutionalisierung einer unabhängigen, wissenschaftlich ausgerich
teten Gutachtertätigkeit gab der Gesetzgeber den spezifischen Interessen der 
Öffentlichkeit den Vorrang vor denjenigen, die die wirtschaftspolitisch verant
wortlichen Instanzen an einer Beratungstätigkeit im engeren Sinne haben könn
ten. Die Öffentlichkeit möchte über wirtschaftliche Sachzusammenhänge auf
geklärt werden und das Tun und Lassen der Wirtschaftspolitiker (einschließlich 
der Repräsentanten von Gruppeninteressen) interessefrei analysiert und mit al
ternativen Möglichkeiten der Politik konfrontiert sehen. Die Regierung, die der 
Initiative ihrer Parlamentsmehrheit zum Sachverständigenratsgesetz nicht wi
dersprach, hatte offenbar das Vertrauen, dass ihre eigenen Interessen an einem 
Beratungsgremium mit denen der Öffentlichkeit sehr weitgehend überein
stimmten. So gesehen lag darin ein klares Bekenntnis zu einer verwissenschaft
lichten Wirtschaftspolitik. Der Staat schien darauf zu warten, dem Druck ausge
setzt zu werden, der von einer unabhängigen öffentlichen Gutachtertätigkeit 
ausgehen musste, um selbst den immer stärker werdenden Druck von Gruppen
interessen auf die staatliche Wirtschaftspolitik besser abwehren zu können.

Hinzu kam wohl, dass es für die Regierung immer schwieriger geworden 
war, bei ihrem Bemühen, durch moralische Appelle das selbstverantwortliche 
Verhalten der wirtschaftlichen Interessengruppen, insbesondere der Sozialpart
ner, zu beeinflussen, auf Resonanz zu stoßen. In den Einkommensforderungen 
der Interessengruppen sah die Regierung die Hauptursache der anhaltenden, ja 
sich beschleunigenden Geldentwertung, und sie mag erwartet haben, dass die 
unverbrauchte Autorität eines unabhängigen Gremiums die wirtschaftspoli
tisch verantwortlichen Instanzen bei der Eindämmung von Gruppenforderun
gen, die für stabilitätswidrig gehalten wurden, wesentlich entlasten würde. Für 
diesen Zweck der Gutachtertätigkeit war offensichtlich die glaubwürdige Un
abhängigkeit des zu schaffenden Gremiums von so großer Bedeutung, dass der 
Gesetzgeber um derentwillen das möglicherweise auch vorhandene Interesse 
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der wirtschaftspolitischen Instanzen, im engeren Sinne ‚beraten‘ zu werden, 
gleichsam erst in zweiter Linie berücksichtigte. Der Regierung ist mit dem 
Sachverständigengesetz also noch nicht die Möglichkeit geschaffen worden, in 
engem Kontakt mit Beratern, die nicht der Laufbahn der Ministerialbürokratie 
entstammen, ihre wirtschaftspolitische Konzeption zu erarbeiten und dann 
hierfür gegenüber Parlament und Öffentlichkeit deren fachliche Autorität mit 
in Anspruch zu nehmen.

Der Gefahr, dass nun zwar die politischen Instanzen keinen Einfluss auf die 
Gutachter, diese hingegen einen unerwünschten Einfluss auf die Politik ge
winnen könnten, versuchte man durch Vorschriften zu begegnen, die die poli
tische Entscheidungssphäre und die wissenschaftliche Beratungssphäre auch 
vonseiten des Gutachtergremiums her streng trennen, d. h. die Tätigkeit der 
Gutachter auf neutrale Aufklärungsarbeit beschränken sollten (§  2 SRG):
–  Dem Sachverständigenrat ist es untersagt, Empfehlungen für „bestimmte 

wirtschafts und sozialpolitische Maßnahmen“ auszusprechen.
–  Den Untersuchungen über die mögliche künftige Entwicklung sollen alter

native Annahmen über wirtschaftspolitische Maßnahmen zugrunde gelegt 
werden.

Gleichzeitig den politischen Sinn der Gutachtertätigkeit und den Primat der 
Politik im Entscheidungsbereich wahrt die Regelung, dass die Bundesregierung 
in ihrer Stellungnahme zum jeweiligen Jahresgutachten des Sachverständigen
rates „insbesondere die wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen, die (sie) aus 
dem Gutachten zieht“, darzulegen hat (§  6 Abs.  4 SRG).

Die Tätigkeit des Sachverständigenrates dauert jetzt fast genau drei Jahre. Er 
hat in dieser Zeit der öffentlichen Diskussion drei Jahresgutachten übergeben. 
Die institutionellen Regelungen hatten ihre ersten Bewährungsproben abzule
gen. Welches sind die wichtigsten Erfahrungen?

Zuallererst ist an das Spannungsverhältnis zu denken, das fast von Anbeginn 
an und immer nur zeitweise verdeckt die Beziehungen zwischen dem Rat und 
den politisch verantwortlichen Instanzen gekennzeichnet hat. Sieht man von 
den sachlichen Gründen ab, die im konkreten Einzelfall zu Spannungen geführt 
und sie erhalten bzw. erneuert haben, so zeigt sich, dass die Situation des Dau
erkonflikts zwischen Sachverständigenrat und wirtschaftspolitischen Instan
zen in der institutionellen Regelung dieser Gutachtertätigkeit von vornherein 
angelegt ist. Für die Vergangenheit ein unerbittlicher Rechnungshof, für die 
Wirtschaftspolitik der Zukunft ein unentwegter Besserwisser, das sind die 
 Rollen, die das Gesetz dem Sachverständigenrat zuweist. Was vonseiten eines 
Rates, der bei der Regierung lokalisiert wäre, eher wie Selbstkritik der Regie
rung oder wie eine Erläuterung der Alternativen, unter denen sie gewählt hat, 
wirken könnte, muss vonseiten eines Rates, der sich von der Öffentlichkeit be
auftragt und der Regierung gegenübergestellt fühlt, eine Herausforderung sein. 
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Die Herausforderung ist umso schwerer, als für den Sachverständigenrat bei der 
Abschätzung des wirtschaftspolitischen Möglichkeitsbereichs all die Umstände 
unbeachtlich sein können oder gar unbeachtlich sein müssen, die den Hand
lungsspielraum des Politikers subjektiv begrenzen, Umstände, die zu erläutern, 
zu kaschieren oder zu rechtfertigen zu dem schwierigsten Teil des politischen 
Geschäfts gehört. So kann sich oder muss sich der Sachverständigenrat von Ide
albildern leiten lassen, denen gegenüber die Wirklichkeit, die der Politiker zu 
vertreten hat, nicht leicht recht behalten kann. 

An dieser Gegenüberstellung ist zwar an sich nichts Besonderes, da ja jede 
wissenschaftliche Arbeit über Möglichkeiten der Politik eine Herausforderung 
gleicher Art ist. Den Unterschied macht, dass mit der Institutionalisierung ei
ner unabhängigen wissenschaftlichen Gutachtertätigkeit wissenschaftliche 
Aussagen über Möglichkeiten der Politik öffentlich für beachtlich erklärt wer
den, und zwar nicht bestimmte Aussagen vorher unbestimmter Leute, also 
praktisch nach Besicht, sondern die vorher unbestimmten Aussagen eines be
stimmten Gremiums, also qua Institution. Die Öffentlichkeit, in ihrem schier 
unstillbaren Durst nach einer besseren Politik, bekränzte fünf Männer mit dem 
ganzen Ansehen, das deren Wissenschaft genießt, und drängte sie mit einem 
streng formulierten Gutachterauftrag an die Grenze ihres wissenschaftlichen 
Bereichs. Zumindest mit ihren Speerspitzen mussten die so provozierten Her
ausforderungen in den Bereich der Politik hineinragen, d. h. zu bestimmten 
Handlungen drängen. Mit dem Auftrag, Dauerbegleiter der Politik zu werden, 
nachrechnend, vorgreifend, war die Rolle des Sachverständigenrats von vornhe
rein verschieden von der beispielsweise einer EnqueteKommission, bei der ja 
ein spezielles Eingeständnis der Politiker, nicht zu wissen, was zu tun ist, den 
ersten Daseinsgrund abgibt, gleichsam ein Eingeständnis der Ratlosigkeit, aber 
eng begrenzt. Die Rolle des Sachverständigenrats ähnelt vielmehr der einer par
lamentarischen Opposition in ihrer Aufgabe, dauernd der Regierung vorzuhal
ten, welche Chancen der Vergangenheit sie ausgelassen, gegen welche Chancen 
der Zukunft sie sich entschieden hat. Und dabei ist die Schärfe dieser Neben 
Opposition, was die Wirkung in der Öffentlichkeit angeht, nicht einmal gemil
dert durch den sonst üblichen Generalverdacht, dass jede Äußerung der Oppo
sition eben auch Teil des politischen Macht und Interessenkampfes ist. Tatsäch
lich sind in den vergangenen Jahren der Tätigkeit des Sachverständigenrats, 
während derer seine Beziehungen zu den wirtschaftspolitisch verantwortlichen 
Instanzen immer wieder durch sachlich tiefgehende Kontroversen gekennzeich
net waren, seine Beziehungen zur parlamentarischen Opposition, ohne dass es 
sie – die Beziehungen! – formell überhaupt gegeben hätte, meist sehr harmo
nisch gewesen.

Angenommen, es sei richtig, dass die Situation des nicht nur gelegentlichen 
Konflikts mit den wirtschaftspolitisch verantwortlichen Instanzen aus den dar
gelegten Gründen zur festen Rolle des Sachverständigenrates gehörte, was wäre 
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daran zu beklagen? Die These könnte sein: Die Herausforderung, die im Auf
zeigen wissenschaftlich begründeter Möglichkeiten der Politik liegt, ist eine 
Herausforderung zum Fortschritt, will sagen, eine Herausforderung zu mehr 
Rationalität in der Politik; Widerstände dagegen sind aller Erfahrung nach 
selbstverständlich, aber unbeachtlich. Lassen sich dabei jedoch die Existenz
bedingungen eines wissenschaftlichen Gremiums wahren?

Spürt die Regierung in Erörterungen der Gutachten die Herausforderung zu 
bestimmten politischen Maßnahmen, die sie, aus welchen Gründen immer, 
nicht ergreifen möchte, so besteht die Gefahr, dass sie sich bei der Ablehnung 
solcher Maßnahmen immer wieder auch der Mittel der politischen Auseinan
dersetzung bedient. Tatsächlich ist dies in der Vergangenheit mehrfach gesche
hen. Man mag das beklagen und verlangen, dass die wirtschaftspolitischen Ins
tanzen im Umgang mit einem vom Gesetzgeber als wissenschaftlich gewollten 
Gremium die Formen der wissenschaftlichen Diskussion einhalten, unter den 
Kategorien von „richtig“ und „falsch“ im Rahmen des vorgetragenen Geltungs
anspruchs Stellung nehmen und die Verwendung unsachlicher Stereotypen zur 
Herabsetzung entgegenstehender Auffassungen unterlassen. Es ist dem wirt
schaftspolitischen Sprecher der – damaligen – parlamentarischen Opposition 
sicher nicht schwer gefallen, in diesem Sinne von der Bundesregierung einen 
besseren Stil im Umgang mit dem Sachverständigenrat zu verlangen. Doch die 
beklagten Formen der Auseinandersetzung lassen sich ja nicht leichthin auf 
Böswilligkeit der Politiker zurückführen. Für den Politiker ist ein unabhängi
ger Sachverständigenrat nur formell ein Exponent wissenschaftlicher Auffas
sungen. Materiell interessiert er ihn als Gremium, das die politischen Auffas
sungen in der Öffentlichkeit beeinflusst. Selbst die reinste wissenschaftliche 
Belehrung kommt erfahrungsgemäß im Publikum immer nur unrein an. Vor 
allem der Geltungsanspruch wissenschaftlicher Aussagen wird fast immer ver
zerrt. Sehr viel reiner wird dann die Reaktion der Politiker nicht sein – zumal 
diese den Glaubwürdigkeitsvorschuss entbehren müssen, den der Sachverstän
digenrat als wissenschaftliches Gremium in der Öffentlichkeit hat. Die Mög
lichkeiten einer öffentlichen wissenschaftlichen Debatte über Gegenstände der 
Politik werden praktisch letztlich begrenzt durch die Reife des Publikums, 
nicht durch die Reife der verantwortlichen Politiker.

Der Weg, der den Sachverständigenrat in die politische Auseinandersetzung 
hinein und damit von den Lebensbedingungen eines wissenschaftlichen Gremi
ums wegführte, ist vor allem aus Anlass des zweiten Jahresgutachtens deutlich 
sichtbar geworden, und zwar nicht aufgrund einer Panne im Spiel sonst harmo
nisch funktionierender Institutionen, sondern weil es so kommen musste und 
so, wie es immer wieder geschehen kann.

Das Problem scheint augenblicklich nicht mehr besonders aktuell, aber es ist 
grundsätzlich ungelöst; allenfalls mag man eine gewisse Beruhigung darin fin
den, dass es sich immer nur dann als wirklich schwerwiegend stellen wird, wenn 
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der Einfluss des Sachverständigenrats auf die Öffentlichkeit und damit sein An
sehen groß ist, er also gerade reichlich von dem hat, was andersgesinnte Instan
zen ihm nehmen wollen (müssen).

Wie schon an früherer Stelle erwähnt, ist man bei der institutionellen Rege
lung einer unabhängigen wirtschaftspolitischen Gutachtertätigkeit in der Bun
desrepublik von der Vorstellung ausgegangen, dass die Trennung der (politi
schen) Entscheidungssphäre von der (wissenschaftlichen) Beratungssphäre aus
reichend gesichert sei, wenn dem Beratungsgremium verboten werde, konkrete 
wirtschaftspolitische Maßnahmen zu empfehlen. Das Empfehlungsverbot soll 
den unbedingten Primat der Politik gewährleisten, gleichzeitig aber wohl auch 
den Sachverständigenrat vor den Politikern schützen, nämlich vor Reaktionen 
wie sie im vorhergehenden Abschnitt erörtert wurden.

Formal gesehen ist der Wert eines solchen Verbots bekanntlich gering. Eine 
‚mögliche‘ Maßnahme nimmt den Charakter einer Empfehlung an, wenn die 
alternativen Möglichkeiten zu unattraktiv aussehen. Materiell ist das Empfeh
lungsverbot also wohl umfassender zu verstehen, nämlich als einen Appell, 
solch unausgewogene Darbietung zu unterlassen. Der Sachverständigenrat hat 
das Empfehlungsverbot während seiner bisherigen Tätigkeit sicherlich in die
sem weiteren Sinne ausgelegt. Gleichwohl muss man festhalten, dass die Vor
schrift die ihr zugedachte Aufgabe nicht hat erfüllen können. Ein Großteil der 
Schwierigkeiten in den Beziehungen zwischen dem Sachverständigenrat und 
den verantwortlichen wirtschaftspolitischen Instanzen ist hierauf zurückzu
führen. Und in der allgemeinen politischen Diskussion ist die Kritik daran, dass 
angeblich mehr und mehr Sachverständige die Entscheidungsfreiheit der Politi
ker einengen, aus Anlass der Tätigkeit des Sachverständigenrats merklich stär
ker geworden.

Die Unzulänglichkeit des Empfehlungsverbots für die Trennung von Politik 
und Beratung hatte mehrere Gründe:
–  Selbst wenn der Sachverständigenrat völlig gleichwertig gemeinte Möglich

keiten der wirtschaftspolitischen Therapie nebeneinanderstellt, lässt die öf
fentliche Meinung einzelne von ihnen als ‚Vorschläge des Sachverständigen
rats‘ ein isoliertes Eigenleben führen.

–  Auch mit der Unverbindlichkeit einer ‚Wenndann‘Aussage (wenn die Wirt
schaftspolitik dies will, so muss sie jenes tun) hat sich die Öffentlichkeit, ein
schließlich ihrer Organe, der Presse, nicht anfreunden können, sondern hat 
nach Belieben den Sachverständigenrat an die politisch offene Stelle solcher 
Aussagen gesetzt.

–  Oft ist es nicht möglich, bei einer therapeutischen Erörterung gleichwertige 
Alternativen aufzuzeigen und damit politisch offen zu halten; diese Schwie
rigkeit ist besonders groß bei der Behandlung einzelner Maßnahmen im Rah
men geschlossener Konzeptionen.
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–  Zuweilen unterscheiden sich alle unter ökonomischen Gesichtspunkten in 
Betracht kommenden Maßnahmen nicht in dem Punkt, der allein politische 
Brisanz enthält; hier liegt die politische Bedeutung also schon in der Art der 
Diagnose. (Musterbeispiel: Internationaler Geldwertverbund erfordert au
ßenwirtschaftliche Absicherung einer nationalen Stabilisierungspolitik).

Angesichts solcher Umstände erscheint der Wunsch, den Sachverständigenrat 
politisch völlig neutral zu halten, unrealistisch. Immer wiederkehrende Anfein
dungen, er usurpiere politische Macht, werden zum Schicksal des Sachverstän
digenrats gehören, solange er als unabhängiges Gremium bestehen bleibt. Sie 
werden nach den Erfahrungen der letzten Jahre besonders stark sein, wenn die 
politischen Instanzen selbst schwach sind, oder besser; wenn diese aus guten 
oder schlechten Gründen das wirtschaftspolitische Heil mehr im Unterlassen 
als im Erlassen von Maßnahmen sehen und daher das so verbreitete Vorurteil 
der Öffentlichkeit zugunsten von Aktivität sich mit dem Sachverständigenrat 
als einem quasi gesetzlich bestellten Anreger verbünden lassen.

Gegenüber Anfeindungen wegen mangelnder politischer Neutralität ist der 
Sachverständigenrat ziemlich schutzlos. Dass er etwas bewirken soll, ist sicher
lich sein Daseinsgrund. Doch wenn er etwas bewirkt, soll es möglichst nicht so 
aussehen, als wenn es auf ihn zurückginge. Der Gesetzgeber hat die wirtschafts
politischen Überlegungen einer Gruppe von fünf Männern wissenschaftlicher 
Herkunft öffentlich für beachtlich erklärt und damit jedenfalls zu einem Politi
kum gemacht. Eine Legitimation der politischen Wirkungsmacht ihrer Äuße
rungen hat er ihnen dagegen nicht gegeben.

Dieser Widerspruch lässt sich wahrscheinlich nicht auflösen. Der Sachver
ständigenrat hat den Spielraum, den ihm das Gesetz für wirtschaftspolitische 
Anregungen formell lässt, in der Vergangenheit, zumindest in seinem zweiten 
Jahresgutachten, sicherlich weitgehend ausgenützt. Die freundliche Seite des öf
fentlichen Kommentars hat dies damals mit den Worten bedacht, die Gutachten 
seien in einer drängenden Sprache geschrieben. Dies wird auch in Zukunft nicht 
verboten sein dürfen, wenn anders den Mitgliedern des Sachverständigenrats 
nicht der schöpferische Glaube genommen werden soll, auch Fortschritt in 
wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnis dürfe die Welt bewegen.

Manche mögen sogar meinen, dass mit der Chance für eine sachgerechtere 
Politik gegebenenfalls sogar ein gewisser Handlungszwang für die Politik, der 
gutachtlichen Aussagen immanent sein kann, voll legitimiert sei. Doch die 
Chance größerer Sachgerechtigkeit kommt als Legitimationsgrund wohl nicht 
auf gegen die großen Ungewissheiten hinsichtlich der direkten und indirekten 
Wirkungen einer wirtschaftspolitischen Maßnahme, die der Wissenschaftler 
selbst im günstigsten Fall noch der Verantwortung der Politiker anheimgeben 
muss. Angesichts der Tatsache, wie schwer sich die Nationalökonomie tut, 
wenn es darum geht, dem Wirtschaftspolitiker auch nur mit einigen banalen 
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